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Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: „Im § 20 Absatz 3

Bundeszensusgesetz steht: ,(3) Sofern die Erhebungsbeauftragten eh-

MACH MMBBB
WAS

■■■ WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen

renamtlich eingesetzt werden, erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Auf

wandsentschädigung. Die Aufwandsentschädigungen der Erhebungs

beauftragten nach diesem Gesetz unterliegen nicht der Besteuerung
Zertifikat seit 2013 

audit berufundfamilienach dem Einkommensteuergesetz.“'

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Stimmt die Staatsregierung der Einschätzung zu, dass die 

Aufwandsentschädigung und alle Pauschalen, welche im Zu

sammenhang mit der Erhebung im Rahmen des Zensus 2022 

stehen, steuerfrei sind?

Die Aufwandsentschädigung, welche ehrenamtlich eingesetzte Erhebungsbe

auftragte erhalten, setzt sich im Freistaat Sachsen aus der erfolgsabhängigen 

eigentlichen Aufwandsentschädigung sowie der Schulungs-, Sachkosten- und 

Bewegungspauschale zusammen. Diese Aufwandsentschädigung unterliegt 

nicht der Einkommensteuer. Der Einschätzung ist daher zuzustimmen.
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Frage 2: Wenn nein, wie ist das im Freistaat Sachsen konkret geregelt?

Entfällt.

Frage 3: Falls ja, ist es möglich, eine offizielle Information durch das Sächsische 

Staatsministerium für Finanzen an die Finanzämter in Sachsen zu über

mitteln?

Die Finanzämter wurden bereits am 2. Dezember 2021 durch das Landesamt für Steuern 

und Finanzen entsprechend der Antwort auf Frage 1 informiert.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Vorjohan
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